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Christliche Normen Rechtsbereich?

Gedanken DE „Naturrecht 1n der Kritik“

Dıie Renaılissance des Naturrechtsdenkens in Deutschland nach dem Zweıten Weltkrieg
War 1n erheblichem Umfang miıtgetragen VO'  ; christlichen Kräften. Unmittelbarer An-
lafß für diese „Wıederkehr des Naturrechts“ WAar War sıcher die moralische Erschüt-
terung über die Erfahrung des gesetzlıchen Unrechts 1m Dritten eiıch Elementar hat
Gustav Radbruch dieser Wende 1mM deutschen Juristischen Denken Ausdruck gegeben:
„Es zibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als ede rechtliche Satzung, da{ß eın
Gesetz, das ıhnen widerspricht, der Geltung bar 1St Man iın diese Grundsätze das
Naturrecht oder das Vernunftrecht.“ Be1 der Vieltalt der Naturrechtslehren wollten
sıch War weder der Verfassungsgesetzgeber noch die obersten Bundesgerichte autf ine
bestimmte rechtsphilosophische Posicon testlegen. Nach dem Zusammenbruch VO  ’

945 leistete aber die Katholische Sozıiallehre, wIıe S1e aut dem arıstotelisch-thomisti-
schen Naturrecht 1n seiner neuscholastischen Ausprägung begründet un: mıiıt höchster
kirchenamtlicher Autorität vertiretfen wurde, eiınen wiıchtigen Beitrag ZU Wieder-
autbau der deutschen Rechtsordnung. Ihre Grundgedanken konnten in wesentlichen
Punkten weılt über den Kreıs der kirchentreuen Katholiken hinaus akzeptiert werden.
Christliche Normen haben nıcht 1Ur die Politik der regierenden Unionsparteıen, SOM-

dern auch das geltende echt der Bundesrepublik wesentlich mıtgeprägt.

Vorbehalte gegenüber dem Naturrecht

Schon 1955 konnte allerdings auch VO  e einer „ewı1gen Wiıederkehr des Positiyvismus“
geredet werden Es machte sıch eın Unbehagen emerkbar, ob die obersten deutschen:
Gerichte mi1t der Anrufung überzeitlicher und überpositiver naturrechtlicher Einsiıchten
des Guten gelegentlich nıcht zuvıe] hätten, VOT allem WENN überpositive Normen:

Wertvolle Anregungen verdankt dieser Autsatz dem Sammelband: Naturrecht 1n der Kritik, hrsg. \
FEFranz Böckle un! Ernst-Wolfgang Böckenförde. Maiınz: Grünewald 1973 374 Lw. 39,—. Statt einer
eingehenden Besprechung erschien fruchtbarer, die OTrt ausgeführten Gedanken 1n einem anderen ve=
matıs chen Zusammenhang weıterzuentwickeln.
2 Gustav Radbruch, Fünftf inuten Rechtsphilosophie (1945), In Rechtsphilosophie, hrsg. VO  w Wolt
(Stuttgart 336

DPeter Schneider, Naturrechtliche Strömungen 1n deutscher Rechtsprechung, 1N ! Archiv für Rechts- Un
Soz1alphilosophie 47 98
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als scharfschneidende Instrumente angesehen werden, denen die raft 7zuerkannt wiırd,
widersprechendes, posıt1ves Recht verniıchten.

Für ıne generelle Entgegensetzung VO  e} Naturrecht und posıtıvem Recht esteht al-
Jerdings 1m Rechtssystem der Bundesrepublık insofern aum mehr Anlaß, als das
Grundgesetz selbst als posıit1ves Verfassungsrecht auf unverletzliche un unveräußer-
liche Menschenrechte verweıst, als außerdem die Möglıchkeıit chafflt, naturrechtliche
rwäagungen unmıittelbar 1n die posıtıve Rechtsprechung einzubeziehen, ındem den
Grundrechten den Charakter VO  } unmittelbar geltendem Recht, unantastbar in iıhrem
Wesensgehalt, zuerkennt un auch Rechtszüge bereitstellt, ıhnen ZUT Geltung
verhelfen (Vgl Art 93 Abs (Z) G Art 100 Abs Abs BVerfGG).
Von eıner Trennung VO Recht un Moral,;, eıner ınneren Abgeschlossenheit der Rechts-
ordnung und Unabhängigkeıt VO  e} allen ethischen Normen eLIwa 1mM Sınn Kelsens4 ann
beim geltenden echt der Bundesrepublik nıcht die ede se1n. Die tragenden Normen,
auf die die Obersten Bundesgerichte 1n ıhrer Urteilsfiindung un Interpretation der
Grundrechte zurückgriften, inhaltlıch weitgehend die der christlichen Natur-
rechtstradıtion; deren Einflufß WAar entscheidender, Je wen1ger S1€e als christliche
ausdrücklich geltend gemacht wurden. Von evangelischer Seıte glaubte In  3 gelegent-
ıch OSar, VOTL eliner „Katholisierung des Rechtes“ WAarnen mussen

In den etzten Jahren hat sıch die Sıtuation insotern geändert, als die deutsche
Oftentlichkeit VO  - der allgemeinen ethischen Verbindlichkeit der tradıtionellen Natur-
rechtsnormen nıcht mehr überzeugt 1St WI1e ın der eıt des Wiederautbaus. FEiner-
Se1Its sind starke geistige Strömungen aufgetaucht, die das geltende echt einer Kritik
unterziehen, ZW ar nıcht 1mM Namen eınes ausdrücklichen Naturrechts, aber doch VO  -

vorposıtıven Gerechtigkeitspostulaten sozjalıstischer und marzxistischer Provenıenz.
S1e beruten siıch teils auf das Grundgesetz, dessen Forderungen noch nıcht oder nıcht
11 genügendem Umftang erfüllt worden se1en, behaupten also, dıe Diskrepanz zwischen
Verfassungsnorm un Verfassungswirklichkeit musse endlich überwunden werden, —-

bei S1e dieser Kritik ıhrerseıits ine bestimmte, VO  e} der gaängıgen abweichende Inter-
pretatıon der Verfassungsnorm zugrunde legen Extreme Gruppen halten ıhre For-
derung nach Systemveränderung un Systemüberwindung auch dann noch für berech-
tigt, WeNnNn Verfassungsnormen diesen ıhren 1MmM Namen der soz1ialistischen Gerechtigkeit
vorgebrachten Postulaten entgegenstehen. „Naturrecht bricht entgegenstehendes pos1-
t1ves Recht!“ 1n dieser traditionellen Formel könnten S1e iıhre Gedankengänge recht-
tertigen, W CI s1€e diese Terminologıe gebrauchen wollten. Gegenüber diesen ruppen
bılder sıch heute eın Zusammenschlufß heraus zwischen jenen Kreısen, dıe das bestehende
echt auf das tradıtionelle Naturrecht begründet haben, un jenen Posıtivisten, die das
echt ausschließlich Aaus dem legıtım zustande gekommenen (Gesetz ableiten.

n  n Hans Kelsen, Reıne Rechtslehre (Wıen “1960).
Helmut Sımon, Katholısıerung des Rechtes? Zum Einfludß katholischen Rechtsdenkens aut dıe CMN-

wärtıige deutsche Gesetzgebung un: Rechtsprechung (Göttingen
Als Beispiel ann die 1973 gegründete Zeitschrift „Demokratie Uun! echt“ dienen.
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ber auch innerhalb der christlichen Kırchen hat die Überzeugungskraft der tradı-
tionellen naturrechtlichen Normen abgenommen. Im Bereıiıch der katholischen Kirche
konnte INan noch VOTLT zehn Jahren davon ausgehen, dafß eın Großteil der Gläubigen
ıne päpstliche oder bischöfliche Verlautbarung moralischen, rechtlichen oder auch
polıtischen Fragen als 1mM Gewiıissen ındend oder doch wenı1gstens riıchtungweisend -
nahm. Daraus ergab sich lne weıtgehende politische Geschlossenheit der Katholiken als
gesellschaftlicher Gruppe, die auch für das echt als gelebte Wirklichkeit nıcht unerheb-
ıch WTr Heute wird auch VO  S überzeugten Katholiken, die sıch ıhrer Kirche be-
kennen, die Autorität kirchlicher Amtsträger, 1n Naturrechtsfragen bındende Weiısun-
SCIL geben können, W1€e auch die Rıichtigkeit der VO Lehramt vertretenen ethischen
Inhalte vielfach often 1n Frage gestellt?. Verschiedene Ursachen haben dabei-
gewirkt.

Außerer Anstofß un Auslöser der kirchlichen Autoritätskrise wenıger eigent-
liche Glaubensfragen als vielmehr iıne kirchenamtliche Interpretation des Naturrechts.
Indem apst Paul VI 1N der Enzyklıka „Humanae vıtae“ (1968) jede ırekte Emp-
fängnisverhütung Berufung aut das Naturrecht als unsıttlich verwarf, dafür
aber keine überzeugenden Gründe vorzubringen wußte und diese Stellungnahme einem
großen Teıl der Gläubigen WwW1e auch der betreftenden Fachwissenschaftler und Experten
unrichtig un der Lebenserfahrung wıdersprechend erschien, geriet die kırchliche Natur-
rechtslehre überhaupt 1Ns Zwielicht Man begann sich fragen: Wenn das Naturrecht
tür eın verhältnismäßig CNS umgrenZztes Problem keine eindeutige Antwort geben
vermasg und nıcht einmal das oberste kırchliche Lehramt mM1t Sicherheit richtig aus-

Jegt, welche Überzeugungskraft kommt seinen Normen dann für die viel komplexere
rechtliche Gestaltung des modernen soz1alen un politischen Lebens zu”?

Außerdem Jäßt sıch nıcht übersehen, da{fß nach dem Tod apst Pıus A das kıirch-
lıche Lehramt V  - manchen vorher als naturrechtlich verteidigten Posıtionen
abrückte gleichzeıitiger Betonung der Kontinuiltät dieser Lehre Entscheidend
sınd dabej nıcht einmal sosehr die sachlichen Unterschiede iın Einzelfragen. Bedeutsamer
1St vielmehr eın Wandel 1mM Verständnis des Naturrechts selbst: Seine Normen werden
nıcht mehr als unabdingbar und überzeitlich gültig verteidigt w 1e noch bıs

Jakob David, Das Naturrecht 1n Krise und Läuterung. Eıne kritische Neubesinnung (Köln
Die 1n „Humanae Vıtae“ vertretfene Auffassung ergab sıch allerdings ıcht MT Notwendigkeit AUS dem

tradıtionellen kırchlichen Naturrechtsbegrift. Das NCUECIC, vertiefte Verständnis der Ehe und des ehelichen
Aktes, das 1n der Pastoralkonstitution „Gaudıum er Spe:  « (Nr. 47-52 des N Vatikanischen Konzıils
seinen Niederschlag gefunden hatte, schlofß auch nach tradıtioneller Naturrechtsargumentatıiıon die Mög-
lıchkeit ıcht AuUs, eine direkte Empfängnisverhütung estimmten Bedingungen als rlaubt anzusehen.
Zu diesem Ergebnis War die VO  =; Paul VI eingesetzte Päpstliche Kommuissıon tür Famıilien-, Bevölke-
rungsfragen un Geburtenregelung gelangt (Gutachten, abgedr. 1n * Herder-Korrespondenz [1967]
422—429). „Humanae Vıtae“ 1St Iso weitverbreıteter Meınung ıcht eigentlıch der L1LECU-

scholastischen Naturrechtslehre anzulasten. Von den 13 utoren des 1n Anm erwähnten Sammelbands
„Naturrecht 1n der Kritik“ sıch enn auch NUur noch eıner ausführlich miıt dem Naturrechtsbegriff VO'  =

„Humanae Vıtae auseinander, nämlıch Stephan Pfürtner, der auch 1m übrıgen ohl noch stärksten
VO: allen 1n traditionellen Naturrechtskategorien denkt.
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1US XII Der Anspruch, die Kırche k  onne  A „über die gesellschaftliche Ordnung, ıhre
Wiederherstellung und iıhre Vollendung nach dem Heıilsplan der Frohbotschaft“ U  () e1InN-
deutige, richtungweisende Normen vorlegen, 1STt erheblich zurückgenommen worden.
Johannes gyab 1961 seiner Sozialenzyklıka „Mater eit Magıstra“” schon sehr viel
vorsichtiger die Überschrift: „Über die Jüngsten Entwicklungen des gesellschaftlichen
Lebens und seıne Gestaltung 1m Licht der christlichen Lehre.“ Paul VI schließlich
rechnet 1n seiınem Brief „Octogesima advenjens“ VO  w 1971 VO  3 vornhereın mıi1t Me1-
nungsverschiedenheiten Katholiken 1mM Eıinsatz für soz1iale Fragen, nıcht 1LLUL über
die Zweckmäßigkeit der Mittel, sondern auch über die Entscheidungsziele, un sieht
eınen solchen Pluralismus für legıtim 1

Biblische Rechtsbegründung?

Al diese Gründe führten einer Verunsicherung der Katholiken darüber, welche
Verbindlichkeit den naturrechtlichen Normen denn eigentlich noch zukomme, die Ss1e
als Inhalt der Christlichen Soziallehre übernommen hatten. Waäre nıcht vorteilhafter,
der Christ würde sıch darauf beschränken, spezifisch christliche, Aaus der Heıligen
Schrift begründbare Normen seiınem Handeln zugrunde legen un: dafür be] der
Gestaltung der Rechtsordnung einzutreten, sıch auf das problematische tradıtio-
nelle Naturrecht einzulassen? Diese Einstellung wırd noch begünstigt durch die öku-
meniısche Bewegung Bestand doch 1mM Protestantismus VO alters her ıne tiete eserve
bıs Skepsis gegenüber dem Naturrechtsdenken, genährt VO  ; dem Verdacht, 1m Natur-
recht wolle sıch der Mensch selbst SaAaSCH, W as sich 1Ur VO  ; Gott Sagc lassen kann,
nach welchen Normen nämlıiıch handeln solle Diese Ablehnung wird begründet MmM1t
der Lehre VO em dreitfachen „Sola®:

4) Das evangelische Prinzıp „sola gratia“ schließt beim Zustand der verderbten
menschlichen Natur die natürliche Theologıe als Quelle der Naturrechtserkenntnis AausS;

das evangelische Prinzıp „sola fide“ Aäfßt ıne Begründung einer weltlichen Rechts-
ordnung NUr „ VOIN oben“ her (durch Glaubensanalogie), nıcht „ V OI unten“ her (durch
Seinsanalogıie) Z

C) Das evangelische Prinzıp „sola scrıptura” macht ıne kırchlich-autoritatıve Lehr-
tradıtion des Naturrechts unmöglich 11,

Sollte INan nıcht versuchen, 1m Wort Gottes einen jeder menschlichen Willkür und
Relativität ENTIZOSCNCHN Ausgangspunkt finden, siıcherer als alle schwankenden
menschlichen Vernunftüberlegungen, gefelt die Gefahren menschlicher Ideologien
un Modeströmungen?

Überschrift der Enzyklika VO'  -} Pıus 2 el „Quadragesimo Anno“* VO 1931
10 „Octogesima adveniıens“, Nr
11 Vgl Erıiık Wolf, Art. Naturrecht Dıie evangelischen Stellungnahmen ZU Naturrechtsproblem, 1n :
Staatslexikon, (Freiburg °1960) 965—-971
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Sobald iINan aber den Versuch ernsthaft unternımmt, christliche Normen für die Ge-
staltung des Rechts Aaus der Schrift unmıiıttelbar abzuleiten, stößt InNnan auf noch größere
Schwierigkeiten als die der traditionellen kırchlichen Naturrechtslehre. Dıie rechtlich
relevanten Weıisungen der Schriften des Alten un Neuen LTestaments erweısen sıch
nämlich als hineingesprochen jeweıls 1ın ıne bestimmte Zeıt, 1ın ıne bestimmte Kultur,
1n bestimmte Sıtuationen, die als Kontext die jeweiligen Antworten vorbestimmen.
Die Schrift selber 71bt Zeugn1s VO  - der tiefgreifenden Wandelbarkeit iınhaltlicher ethi-
scher und rechtlicher Normen.

Beispielsweise übertrifit die Kriıegsmoral des Alten Testaments Grausamkeıt,
einer nıcht Nur gyeduldeten, sondern geradezu geforderten Grausamkeıt, das meıste,
W as WIr 1ın uUuNscITeLr eIit Kriegsgreueln verabscheuen. Die Eheauffassung des eka-
logs, derzufolge die TAaun ähnlich WwW1e das Haus  , der Knecht, die Magd, das ınd un:
der Esel als Eıgentum des Mannes betrachtet wırd, 1St nach heutiger Auffassung —-

annehmbar 1 Im Neuen Testament wırd die Instıtution der Sklaverei, obwohl im
Philemonbrief thematisiert, nıcht unmiıttelbar angegriften un überwunden. SO gzute
Erklärungen sıch dafür auch finden lassen ware anachronistisch, VO Apostel Pau-
lus eın soziologisches Verständnis für die Wandelbarkeit soz1ialer Strukturen aAr-

ten für die Gestaltung der Rechtsordnung 1St 1ine unmiıttelbare Übertragung der
materialen Rechtsinhalte der Bibel auf HSGFE Rechtsordnung nıcht möglıich.

Daraus erg1ıbt sıch einerseıts, da{ß nıcht alle 1n der Schrift enthaltenen iınhaltlichen
Weısungen für u1ls verbindlich seın mussen. Dıie rechtliche Minderstellung der Frau,
ıhre Unterordnung 1n der Ehe den Mann, die noch bis 1n NseTrTe Tage mMi1t biblı-
schen Argumenten verteldigt wurde, kann als Beispiel dafür dienen, W 1e leicht eın fun-
damentalistisches Mifßverständnis der Schrift falschen Folgerungen führen kann.
Andererseıits ann keineswegs als gesichert gelten, da{fß WIr den Forderungen des hri-

entsprochen haben, WECNN WIr Gewissen 1Ur den ausdrücklich 1m
Evangelıum enthaltenen materialethischen Forderungen bılden. In einer Welt, in der

anders als ZUr eıit Jesu Christi die soz1alen Strukturen VO Menschen beeinflufß-
bar, ormbar un veränderlich geworden siınd un VO  - diesen viel mehr noch als VO:  e

den unmıiıttelbaren interpersonalen Beziehungen das Wohl und Wehe der Menschen
abhängt, kommt den eigentlich soz1alethischen Pflichten, also der Verantwortung für
iıne gerechte polıtische un soz1iale Ordnung, gegenüber den tradıtionellen individual-
ethischen Geboten i1ne ungleıich höhere Bedeutung

ber diese Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens findet sıch ZzuLt WwW1e
nıchts ın der Schrift, weil s1e außerhalb des Fragehorizonts jener eıt lagen. Von ıhnen
her bestimmt sıch aber erst der konkrete Einzelinhalt individualethischer Gebote.
Diebstahl als moralisches und rechtliches Delikt ıne bestimmte Eigentumsord-
NUung, Ehebruch ein bestimmtes institutionalisiertes eheliches Treueverhältnis VOTAaUS,.

12 Ex 20,17 Diese Problematik WIF! dem Christen gewöhnlich VOT allem deshalb wen1g bewußt, weıl
dıe biblischen Texte 1m Licht se1nes heutigen Glaubensverständnisses hermeneutisch ınterpretiert WECNN

CT S1e überhaupt anders als AaUus Katechismus und Gewissensspiegel kennt.
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Wıe be1 der Vielfalt der heutigen Entscheidungsmöglichkeiten diese gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen gestalten sind, W1e€e die Vermögens- und FEinkommensverhält-
nısse geregelt werden ollen, welches Ehe- un Familienrecht dem wahren Wohl des
Menschen dient, aut diese Fragen l die Schrift keine unmittelbare Antwort geben.

Die rage nach der iınhaltliıchen Bestimmung des Gerechten, des Wahren, des (FE

sollten, die für die Gestaltung der Rechtsordnung bedeutsam 1St, wird VO  > der Schrift
weitgehend als gelöst vorausgesetzt. Dabe]i knüpft Paulus 1n seınen Briefen unbefangen

Elemente der zeitgenössıschen heidnischen Philosophie un macht S1€e siıch
eıgen. Er handelt selber nach der Weısung, die den Thessalonichern xibt „Prüfet
alles, un: W as ZuL 1St behaltet“ Thess 5;:21) Man könnte O: zugespitzt
Sagen;:; In diesem Verweıs, das sittlich Richtige erst suchen und nıcht meınen, m1t
der Erfüllung bestimmter „Werke“, die sıch 1n einen festen Katalog gesetzlich 1IN-

mentassen lassen, sejen die Forderungen des Christentums schon erfüllt, darın lıegt die
eigentliche Weıisung des Evangelıums. Es eın vernunftmäßiges Erkennen des sittlich
Gesollten, also ıne „naturrechtliche“ Erkenntnis, VOTAauS un dl diese nıcht
Kurz un: präzıs hat der große Kirchenlehrer Thomas VO  = Aquın die rage nach den
materijalen Inhalten der Moral zusammengefaßt: „Leitlinien für das sittlıch ZuteE
Handeln x1ibt uns die natürliche Vernunft, die ıne Zew1sse Regel menschlichen Han-
delns darstellt Deshalb brauchte Gott unls keine Einzelgebote geben über die
moralischen Gebote des (sesetzes hınaus, die Aaus dem Spruch der Vernunft stammen.“
Wenn dies schon allgemeın für die Moral oilt, dann mehr für die Normen 1mM
Bereich des Rechts

Recht der Wahrheit oder echt der Person”

„Christliıche Normen 1mM Rechtsbereich“ das ann also nıcht bedeuten, daß spez1-
Aisch christliche, Aaus dem Evangelıum unmittelbar übernommene inhaltliche Normen
rechtsverbindlich machen selen. Eın derartıges Recht ware überdies keine Friedens-
ordnung der Gesellschaft, sondern Anlafß dauernden weltanschaulichen Auseinander-
SETZUNSCNH mMiıt den gesellschaftlichen Gruppen, die spezifisch christliche Normen nıcht
anerkennen. Die tragenden Rechtsnormen mussen für alle Gruppen un Burger e1ınes
Volks annehmbar se1in. So mMag beispielsweise der Katholik 1 Glauben überzeugt se1n,
da{ß „dıe Kirche 1n einem VO  ; Gott gewollten Sınne das Lebensprinzıp der menschlichen
Gesellschaft 1St  C 1 Er annn VO. Staat oder einer politischen Parte1 aber nıcht Vel-

Jangen, daß diese seine Glaubenswahrheit ZAULE Grundlage allgemeın verbindlicher recht-
licher Normen gemacht wird. Sehr ohl 15t die Forderung aber berechtigt, dafß die

13
25° ad virtutum dirıgımur PCI ratiıonem naturalem, qQqua«c est regula quaedam operat1on1s hu-

Et ideo 1n hıs 1O:  -} oportult alıqua praecepta arı ultra moralıa legıs praecepta, qua«l SUNT de
dictamıne rationıs“ (S. 108 ad
14 Gustav Gundlach S15 Katholizısmus Uun! Sozialısmus, 1n ! Dıie Ordnung der menschlichen Gesellschaft,

(Berlın 1964 158
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staatlıchen (jesetze auch die relıg1öse Überzeugung der Bürger berücksichtigen, die 1n
der Kirche das Lebensprinzıp der menschlichen Gesellschaft sehen. Diese Forderung
äßt sıch aber nıcht ın erstier Linıie begründen Aaus dem Wahrheitsanspruch der relig1ösen
Überzeugung, sondern AUS$S dem Recht der menschlichen Person auf relig1öse Freiheıit,
das nıcht 1Ur dem einzelnen, sondern auch den relig1ösen Gemeinschaften zusteht, w 1e
das Zweıte Vatikanische Konzzil betont hat 15

Daß der Kirche also nıcht darum gehen kann, spezifisch christliche Normen 1mM
Bereich des weltlichen Rechts durchzusetzen, 1STt noch viel zuweni1g in das allgemeıne
Bewuftsein gedrungen. In der Diskussion die Reform des Abtreibungsparagraphen
herrscht beispielsweise immer noch der Eindruck VOL: die Auseinandersetzung gehe
spezifisch katholische Glaubensinhalte. Dies gilt aber auch für viele andere VO  3 der
Kirche 1m Namen des Naturrechts erhobene Forderungen. Dıie kırchenamtliche Sanktıo-
nıerung wurde ZU Handıkap der neuscholastischen Naturrechtslehre. „Man behandelte
s1e nıcht als i1ne wissenschaftliche Rıchtung, sondern als 1 präzısen Sınne ‚kirchliche
Naturrechtslehre‘.“

Damıt wırd ıhr Anspruch doppeldeutig:
4) Als Naturrecht werden ıhre Forderungen als allgemeın verbindlich angesehen;

als hirchliches Naturrecht beansprucht das Lehramt aber die Autorität AT authen-
tischen Interpretation.

Dies wırd 1in dem Augenblick problematisch, als bestimmte, 1mM Namen des Natur-
rechts verteidigte Einzelinhalte nıcht mehr allgemeın als verpflichtend anerkannt WeI-

den Dann erscheint dıe Naturrechtslehre als eın Instrument ZUrFrF Durchsetzung eines
kirchlich-klerikalen Machtanspruchs über das weltliche Recht 1 Dieser Verdacht wird
noch verstärkt durch die Tatsache, „dafß die christliche Naturrechtslehre den Kampft
für die Freiheit des Geinstes dort nıcht oder nıcht 1n gleicher Intensıität geführt hat,
Sı1e selbst VO  ’ der Rechtsordnung VOT anderen Auffassungen begünstigt wurde“ 1
War gyalt die Gewissensfreiheit 1n der Moraltheologie als allen Zeıten anerkanntes
Prinzıp der Verbindlichkeit des eigenen Gewissensurteıils: wurde ıhm aber bıs 1n
neueSTIE eıt keine rechtliche Relevanz zuerkannt 1 YSt miıt der Erklärung über die

15 Erklärung „Dignitatıs humanae“ ber die Religionsfreiheit VO! 172 1965
16 Alexander Hollerbach, Das christliche Naturrecht 1m Zusammenhang des allgemeınen Naturrechts-
denkens, 1n ! Naturrecht 1n der Kritik,
17 Diese Doppeldeutigkeıt braucht ıcht 1im 1  nn einer bewußten polıtischen Strategıie verstanden
werden. So erscheint c5 weIit hergeholt, die Entwicklung der Naturrechtslehre mi1t dem Verlust des Kır-
chenstaats Uun!' dem Kulturkampf 1n Verbindung bringen un die Wirksamkeıt des kirchlichen Natur-
rechtsdenkens deshalb aut den deutschen Sprachraum beschränken. Vgl Franz-Xaver Kaufmann, Wıs-
senssoziologische Überlegungen Renaıissance un: Niedergang des Katholischen Naturrechtsdenkens 1mM

un! Jahrhundert, 1n : Naturrecht in der Kritik, 126—-164 Die OTrt verwendete Art VO  - Wıssens-
soz10logıe erscheınt methodisch noch ıcht genügend durchreflektiert, eindeutige und siıchere Ergebnisse

gewährleısten.
18 Gerhard OUtte, ber geschichtliche Wirkungen des christlichen Naturrechts, 1n ! Naturrecht 1n der Krı-
tik,

Ebd 68
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Religionsfreiheıit wurde klar das „Recht der Person“ über das „Recht der Wahrheit“
gestellt

TIrotz al dieser Schwierigkeiten wırd INa  } der Kirche un ıhrem Lehramt das Recht
nıcht absprechen können, iıhren Gläubigen ethische Handlungsnormen miıt einer grö-
Reren oder geringeren Verbindlichkeit AT Verfügung stellen, WEeNnNn S$1€e ıhrem Auf-
LTag der Verkündigung des Evangelıums gerecht werden soll Sıe kann auch aut den
Gedanken des Naturrechts nıemals völlig verzichten, WenNnn INan darunter die Auffas-
SuNns versteht, dafß nıcht NUur dem individuellen Handeln, sondern auch der Gestaltung
des Gesellschaftslebens bestimmte Ordnungsinhalte nOormatıv vorgegeben sınd, die der
Mensch durch seiıne Vernunft ARINS der Seinswirklichkeit erkennen erma$s. Sıe wird
aber für die heutige Sıtuation 1n eiıner weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft VeIr-

suchen mussen, die VO  ; ıhr ethischen Normen ZUrLF. Gestaltung des Rechts-
ereichs VOT allem auf dem Weg der sachlichen Begründung und Überzeugung zunächst
ihrer Glieder und darüber hinaus der Oftentlichkeit durchzusetzen. 1eweılt veEIMAaS
aber die traditionelle neuscholastische Naturrechtslehre diese Aufgabe noch erfül-
len, legitimierender Grund un normierendes Richtmafi posıtıver Rechtsnormen
se1n? Welche „Natur“ bestimmt das Naturrecht, un: W1€e 1St. methodisch das Gerechte
AaUS dieser Natur abzuleıiten?

Dıie neuscholastische Naturrechtsargumentation

Bekanntlich 1St der Naturrechtsbegriff vieldeutig 21. Auch 1n die kirchliche Natur-
rechtslehre sınd recht verschiedenartige Elemente eingeflossen, doch lassen sıch -
miıindest für ıhre neuscholastische Version, die lange eıit als kirchenoffiziell galt, SC-
WI1Sse methodische Gemeinsamkeiten herausarbeiıten. Sı1ıe geht VO  e einer durch den Wan-
del der gesellschaftlichen Bedingungen sıch durchhaltenden Wesensnatur des Menschen
Aaus, die Grundlage für die rechtliche Ordnung un politische Gestaltung des menschlı-
chen Zusammenlebens 1St. Aus dieser gottgewollten Natur des Menschen un der Dınge
lassen siıch durch die Vernunft die ıhr entsprechenden menschlichen Verhaltensweisen C1-

kennen. lle dem Wesen des Menschen un der Dınge kontradiktorisch ENTISECESCHNSESCLIZ-
ten Entscheidungsmöglichkeiten werden als dem yöttlıchen Plan widersprechend AauUSSC-
schlossen. Innerhalb der durch diese metaphysische Natur des Menschen un ıhre Ge-

umschriebenen Grenzen esteht eın Freiheitsraum, das sittlich Gesollte nıcht
mehr mıiıt naturrechtlicher Verbindlichkeit bestimmt werden annn Dieses verstan-

dene Naturrecht 1St allgemeın un: überzeitlich gültig bei allen Völkern aller Kultur-

20 Vgl Ernst-Wolfgang Böckenförde, Eıinleitung Zweıtes Vatikanisches Konzıil. Erklärung über die
Religionsfreiheit (Münster
21 Vgl Erik Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orıentierung (Karlsruhe 51964), der
12 mögliche Begriffe VO' „Natur“* und 10 Begrifte VO'  3 „Recht“ 1n den verschiedenen Naturrechtsbegriffen
unterscheidet.
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epochen. Entgegenstehende Regelungen, eLtwa durch posıtıves Gesetz oder Gewohnheit,
haben keinerle] Verpflichtungskraft, sınd auch rechtlich ungültig und NUr erklären
durch Irrtum oder bösen Wıllen 2l

Der absolute Schutz eınes Kernbereichs VO  =) Rechten, die dem Menschen auch durch
entgegenstehende Gesetzeswillkür nıcht 24  INM werden dürfen, 1St zweıtellos ein
wiıchtiges Anliegen. Be1 näherer methodologischer Prüfung lassen sıch jedoch gewichtige
Einwände diese Naturrechtskonzeption erheben:

a) Wenn INa  3 inhaltlich bestimmen sucht, welche Rechte dem Menschen miıt Not-
wendigkeit und unabdingbar AaUsSs seiner Natur heraus zukommen, bleibt 1U  e e1in sehr
4B Kernbereich naturrechtlich veschützt, schmaler noch als die 1n Artike]l
umschriebenen Grundrechte. i1ne Naturrechtslehre, die 198808  — den Schutz der absoluten
Menschenrechte umgreift, überantwortet einen oroßen Teıil der 1M polıtischen un SOZ12-
len Leben bedeutsamen Aufgaben der Beliebigkeit Ganz abgesehen VO  w der Schwie-
rigkeit, den Kerngehalt solcher Menschenrechte 1im einzelnen n  u bestimmen, die
auch bei der Interpretation der Grundrechte UMHSCLEET Verfassung ımmer wıieder auftritt,
esteht Gefahr, daß einzelne wiıchtige, aber Aaus dem Zusammenhang des CGanzen
löste Teilgüter einem naturrechtlichen Unbedingtheitsanspruch unterstellt und ZzUuU

mafißgeblichen, Ja ausschließlichen Kriıteriıum politischer Entscheidung gemacht werden,
während sıch das Handeln 1n Wıiırklichkeit der Gesamtheit der für die konkrete
Entscheidungssituation bedeutsamen Gesichtspunkte 1in einem Abwägungsprozeß OrJıen-
tieren sollte2 War gehört auch der Begrift des Gemeinwohls unabdingbar ZUT Natur-
rechtslehre. Dieser bleibt aber abstrakt und allgemeıin, WECNN INa  > iıh 1Ur VO  3 den
absoluten Menschenrechten her bestimmen sucht. 50 lassen sıch VO  3 diesem Ansatz
her nıcht genügend konkrete Normen für dıe notwendiıgen Entscheidungen finden

Tatsächlich hat denn auch die katholische Moral- und Soziallehre den Natur-
rechtsbegriff über die fundamentalen Menschenrechte hinaus ausgeweıtet und versucht,
auch Sanz konkrete Fragen VO  e3) diesem Ansatz her beantworten. Hierbei Lrat aber
bald dıe umgekehrte Schwierigkeit aut Zuvielen und konkreten Normen wurde
der Anspruch zuerkannt, als „sekundäres Naturrecht“ gelten, se1 CS, da{fß S1e sıch 1n
einer konkreten Sıtuation wıdersprechen schıenen, se1 CD, dafß ıhre Begründung nıcht
allgemein überzeugen vermochte. So versuchten mafßgebliche Vertreter der katholi-
schen Sozıallehre, Aaus dem Wesen des Eıgentumsrechts oder AaUS der Natur der mensch-
liıchen Freiheit die parıtätıische Mıtbestimmung der Arbeitnehmer be] den wirtschaft-
lıchen Entscheidungen des S1e beschäftigenden Unternehmens als VO: Naturrecht

29 S50 eLtwa2 Vıktor Cathrein, Moralphilosophie (Freiburg Vgl auch BGHZ 9 107
23 Vgl ermann Josef Wallraff, Die katholische Soziallehre e1in Gefüge VO  - offtenen S5atzen, 1n : Nor-
inen der Gesellschaft. Festgabe tür Oswald VO  $ Nell-Breuning 53 seiınem 75 Geburtstag Mannheim

Z
24 Vgl Ernst-Wolfgang Böckenförde, Kırchliches Naturrecht un politisches Handeln, 1n * Naturrecht 1n
der Krıitık, 96—125, der dıese Problematik der Fixierung aut bestimmte naturrechtliche bzw weltanschau-
ıche Gesichtspunkte besonders anhand der Sıtuation des deutschen Katholizısmus 1mM Jahr 1933 beleuchtet.
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verboten oder geboten beweısen 2 Aus dem recht verstandenen Wesen der Ehe un
der geschlechtsspezifischen Natur VO  - Mann un Trau wurde abgeleitet, 1m Streittall
zwischen den FEheleuten komme dem Mannn der Stichentscheid Z Die Neigung VO  e}

Vertretern der katholischen Soziallehre, be1 juristischen Streitfragen schr rasch 1m Na-
INCI eınes eindeutig geltenden Naturrechts argumentieren, hat die Überzeugungs-
kraft dieser Argumente Z W ar nıcht erhöht, dafür das Naturrecht aber 1n Verrut
bracht. Es geht schließlich nıcht d jede angeMESSCH un sachgerechte Lösung einer

Rechtsfirage gleich „Naturrecht“ CC

Übrigens sind auch deutsche Gerichte gelegentlich der Versuchung erlegen, 1n Ühn-
lıcher Argumentationsweise Au der 1n Art und geschützten Würde des Men-
schen un: A4uUuS$S seinem echt aut die freie Entfaltung seiner Persönlichkeıit die merkwür-
dıgsten Entscheidungen abzuleiten, deren zwingend logische Begründung als natürliches
echt auch nach dem Urteilsspruch nıu schwer überzeugen konnte ö Oftmals wurde
schon nach wenıgen Jahren mıit anderen Argumenten das Gegenteil als Rechtens C1-

kannt. Dabei 1St nıcht beanstanden, daß die posıtıve Rechtsprechung die Verfassung
in eiıner bestimmten Weıse interpretiert, die auch Zweitel möglıch sind; der

Widerspruch richtet sıch auch nıcht die Angemessenheıit oder Gerechtigkeit der

gerällten Urteıle, sondern gegCch den Anspruch, daß dabei 1mM Namen eines absolut gel-
tenden Naturrechts entschieden wırd, daß letzte Prinzıpien der Menschenwürde auf
dem Spiel stehen, bei deren Verletzung schon die Todeslinıe AAu absolut Unmensch-
lichen un Unsittlichen überschritten würde, während siıch 1in Wirklichkeit doch ohl
NUuUr iıne Abwägung der Rechtsgüter handelt.

C) In einer anderen Varıante verstand INa  3 „Naturrecht“ die etzten un allge-
meılnsten formalen Rechtsprinzzpien, denen jede Rechtsordnung mıiıt Notwendigkeıit
enugen muß, also eLtwa jedem das Seine geben un: nıemandem Unrecht u  =)

Daraus ergab sich annn die Behauptung VO der Einheitlichkeit un: Unwandelbarkeıt
des Naturrechts bei allen Völkern aller Zeıten 2 Nun gelten ZeW1sSse Rechtsgrundsätze
allerdings überzeitlich für alle Völker aller Kulturen mıiıt der Unerbittlichkeit logischer
Prinzıpien. S1e erhalten iıhre nwendbarkeıt un: eigentliche Rechtsqualität aber erst

Vgl einerselts eLwa2 die Ansprache VO'  3 aps Pıus Ql VO' 1950, 1n ! 7 E Utz un!' J-
Groner ©) Autbau un! Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens (Freiburg/Schw. Nr. 3266; ande-
rerseits Franz Klüber, Das Naturrecht der Mıtbestimmung, 1n ! Normen der Gesellschaft (s Anm. 23);
K
26 Albert Ziegler, Das natürliıche Entscheidungsrecht des Mannes 1n Ehe und Famiılıe (Heidelberg
A Vgl etiwa das Kuppeleiurteil HSt 6, 46—59 Dıe „naturrechtliche“ Begründung mancher Urteile
untergeordneter Gerichte grenzt gelegentlich 4a15 Lächerliche. 50 konnte eın Gericht entscheiden, das echt
aut treıe Entfaltung der Persönlichkeit begründe eiınen Anspruch, den Doktortitel 1n der Namens-

1n der Berufsspalte des behelfsmäßigen Personalausweises eingetragen bekommen (OVG Berlın, DOV

1956, 670, aufgehoben durch BVerwGE 5) 291) In einem anderen Fall mußte das Bundesverfassungs-
gericht die Ansıcht des vorlegenden Gerichts zurückweısen, da d1e miıt einem ungekörten Bullen betrie-

ene Viehzucht als „elementare schöpferische Betätigung menschlicher Persönlichkeit“ durch Art (1)
gedeckt se1 (BVeriGE 10, 57)

So eLwa Vıiktor Cathreın, Die Einheıt des sittlichen Bewulßfstseins der Menschheıt, Bde (Freiburg
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durch iıhre inhaltliche Füllung. Schon Thomas VO  e Aquın machte einen Unterschied
zwischen Gesetz und Recht, der auch 1n unserem Sprachgebrauch Z Ausdruck kommt,
wenn WIr VO  e} „Gesetzgebung“ eiınerseıits, VO  a „Rechtsprechung“ andererseits reden 2
Thomas iın die unveränderlichen Rechtsgrundsätze („princıplia cCommunıssıma vel
prıma princıpia“) nıcht Naturrecht, sondern Naturgesetz ö Das echt 1MmM eigentlıchen
Sınn 1St die konkrete Rechtswirklichkeit, nıcht das abstrakte Gesetz, VO dem her die
Rechtswirklichkeit normıiert wırd, und 1Ur 1n einem noch abgeleiteteren Sınn der noch
abstraktere Rechtsgrundsatz.

Darum hängt alles davon ab, woher eın Naturrecht, als Wesensrecht verstanden,
se1ıne materı1ıalen Inhalte ezieht. Es geht nıcht die allgemeinsten Rechtsprinzipien,
sondern darum, W1e das „recht verstandene VWesen der Ehe“, der „Kerngehalt des i1gen-
tumsrechts“, das „ Wesen des Staats und seiner unabdingbaren Aufgaben“, die „Frei-
heit der Persönlichkeit“, kurz: die „ Wesensnatur des Menschen überhaupt“ 1in einer
philosophischen Anthropologie bestimmt werden können, dafß sıch daraus normatıve
Folgerungen miıt rechtlicher Bedeutsamkeit ableiten lassen. Je nachdem, welchen Inhalt
INan 1n iıne solche Wesensdefinition hineinpackt, ISt schon entschieden, W as als „Natur-
rechtlich“ geboten oder verboten gelten hat Wırd beispielsweise die menschliche
Sexualıität wesentlich Von iıhrer Zeugungsfunktion her verstanden, ergibt sıch daraus
mMIiIt logischer Notwendigkeit das naturrechtliche Verbot jeder direkten Empfängnisver-
hütung.

In eıiner anderen Weiıse lassen sıch diese Naturrechtsprinzipien ZUr Rechts-
findung verwenden, WEeNN INan den normatıven Ausgangspunkt VO  «} einer bestimmten
historisch-faktisch gegebenen Sıtuation nımmt. Wenn Gleiches yleıch, Ungleiches -
gleich behandeln 1St, ann eın Rechtsanspruch, der einem bestimmten einzelnen oder
einer Gruppe gewährt wird, einem anderen oder einer anderen Gruppe nıcht den
gleichen Bedingungen verweıgert werden. So lassen sıch 1mM Namen der Gerechtigkeit
dann Sanz bestimmte konkrete Forderungen erheben und begründen. Hıer esteht eher
die Gefahr einer Überdetermination des Rechtssystems, dafß nämli;ch den gegebe-
11C  ; Umständen nıcht alle derartigen 1m Namen der Gerechtigkeit erhobenen Ansprüche
mıteinander vereinbar sınd, da{f(ß also die Ansprüche aller zurückgeschraubt WEeTr-
den müßten, WOZU sıch aber der Wahrung legıtim erwobener Rechte (des „sozı1alen
Besitzstands“) wiıllen aum eıner bereit findet Man denke beispielsweise den Kampf

die Anteıle Sozlalprodukt bei Lohnverhandlungen, nıcht mMI1t absoluten For-
derungen, sondern mMit Vergleichswerten, etwa Prozentzahlen, operılert wiırd. Sosehr
ıne solche Argumentatıon auch 1n der Linıe neuscholastischen Naturrechtsdenkens lıegt,

wırd S1€e doch selten im Namen des Naturrechts, sondern 1Ur 1mM Namen der Gerech-
tigkeit vorgetragen.

Thomas VO Aquın, 5Summa Theologiae MS 5 9 ad „Lex 1O:  w} est ı1psum JuUs, proprıe
loquendo, sed alıqualis ratıo Juri1s Das Gesetz 1St ıcht eigentlich das echt elbst, ondern Rechtsgrund.“

Ebd 27 ]
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iıne NEUEC Naturrechtsargumentatıion

Mıt der UÜbernahme der Erklärung der Menschenrechte der Vereıinten Natıonen VO  -

1948 1n die Friedensenzyklıka „Pacem 1n Terrıs“ hat noch eın anderer Naturrechts-
begrift Eıngang 1n die kıirchliche Lehre gefunden. Hıer spricht apst Johannes
davon, der Mensch besitze allgemeın gyültige, unverletzliche und unveräußerliche Rechte
un Pflichten, die unmittelbar un gleichzeıtig Aaus seiner Natur hervorgingen. Dazu
zählt der apst nıcht NUur das Recht auf Leben, auf die Unversehrtheit des Leibes und
auf die geeigneten Miıttel ANSCHMCSSCHLCI Lebensführung, also autf Nahrung, Kleidung,
Wohnung, Erholung, autf arztliche Behandlung und die notwendıgen Dienste, auf Wah-
runs der Ehre und des uts des Menschen, sondern wiırd ıhm auch „kraft des
Naturrechts“ zugesprochen, der geistigen Bildung teilzuhaben, das Recht, —

ohl ine Allgemeinbildung als auch 1ne Fach- und Berufsausbildung emptangen,
jenen Lebensstand wählen, den für hält, seine Arbeit treı übernehmen, 1m
Bewulßlitsein eigener Verantwortung wirtschaftliche Unternehmungen betreiben und
schliefSliıch seınen Wohnsitz iınnerhalb eines Staats treı wählen oder auszuwandern ö1l

Diese hier als „natürlıche Menschenrechte“ deklarıerten Forderungen, sosehr IMNa  =)

iıhre Verwirklichung tür erwünscht halten mufß konnten bisher 1n keinem Industriestaat
allen Staatsangehörıigen gegenüber ertüllt werden, VO  e den Entwicklungsländern ganz
abgesehen. Sıe stellen also nıcht eigentliche subjektive Rechte dar, weıl S1e nıcht einklag-
bar sınd nıcht NUr mangels eınes Gerichtshots un eines Vertahrens, sondern auch
eines unmittelbaren Adressaten, der S1e yvewähren könnte. Sıe sınd vielmehr als ein
Katalog VO  - Zielen anzusehen, die be1 aller staatlıchen Aktıivıtät, insbesondere der (32-

setzgebung, 1m Auge behalten werden HAssen.
Diese LEUC Naturrechtskonzeption erscheint gegenüber der neuscholastischen für die

heutige Sıtuation eiıner pluralistischen, sıch wandelnden Gesellschaft als die fruchtbarere,
weıl S1e nıcht neben das gveltende posıtıve (sesetz eın AIn sıch selbst geltendes“ absolutes
Naturrecht stellt, sondern 1LLUT: normatıve Leıitlinien für die Gestaltung eiıner gerechten
soz1alen un: politischen Ordnung bietet. Sıie ermöglıicht allerdings 1Ur in gzewissen
Grenztfällen eindeutıge Urteile darüber, W as 1mM einzelnen als naturrechtswidrig NZU-

sehen iISt: Wenn sıch nämlıch bestimmten Bedingungen nıcht alle SOgeNANNTEN
„Menschenrechte“ gleichzeit1g verwirklichen lassen, erlaubt und ordert diese KOöN=

zeption eın Abwägungsurteıl, welchem verwirklichenden Wert der Vorzug gebührt,
eın Urteıl, das einen gew1ssen Ermessensspielraum einschliefßt und NUur solche posıtıve
(jesetze als naturrechtswidrig verbietet, die sich Sar nıcht auf die Verwirklichung dieser
Gerechtigkeitstorderungen ausrichten, sondern als reiner Ausdruck des politischen
Machtwillens gelten mussen.

Dabe1 1STt aber eın grundsätzlicher methodischer Unterschied nıcht übersehen: Die
neuscholastische Naturrechtslehre geht ähnlich WwW1e dıie posıtıve Rechtsprechung ZULI Be-

Enzyklıka „Pacem 1n Terris“ VO' 11 Aprıl 1963
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stımmung des Gesollten nach der s103°8 deontologischen Methode VOT, nach der bestimmte
Handlungen (negatıv) als gesetzeswidrig und deshalbh ın sıch schlecht ohne Rücksicht auf
die Folgen verworten werden. Entscheidendes Krıiterium 1sSt die Übereinstimmung MI1t
einer iırgendwie erkannten Wesensnatur, die keinen Umständen verstoßen
werden darft Wenn nach der HEUGTEN Naturrechtskonzeption ohnehin nıcht alle „Men-
schenrechte“ zugleich gewährt werden können, ann hier für die Bestimmung des ıch-
tigen 1Ur die sSos teleologische Methode verwandt werden, die sıch übrigens auch (0)88
1ın der Moraltheologie immer mehr durchsetzt 3 Hıer wiıird 1ne bestimmte Handlungnach iıhren Folgen bewertet: 1ı1ne bestimmte Handlung 1St dann als verwertlich anzu-
sehen, WEeNN ıhre negatıven un schädlichen die posıtıven Folgen sıttlicher Bedeut-
samkeit eindeutig überwiegen 9

Damıiıt scheint das Problem zunächst 11LUTr verschoben: ach welchem Kriıterium ol
die sıttliche Bedeutsamkeit der Folgen einer Handlung bewertet werden? Hierfür lassen
sıch aber leichter ZeW1sse Entscheidungsregeln angeben. Es handelt siıch eıne Wer-
LUNg, ob als nützlich oder schädlich, als noch zumutbar oder unerträglıch, als der
menschlichen Entfaltung törderlich oder als eın bel anzusehen 1St Nıemand wiıird
leugnen, dafß die 1n „Pacem 1n Terrıs“ angeführten Menschenrechte nach Möglichkeit
verwirklicht werden sollten. Schwierig wırd die Frage erst beim Zielkonflikt, welchen
Werten die Priorität vebührt, welcher Wert eines anderen eingeschränkt oder
geopfert werden darf. Durch das posıtıve Gesetz mu{l eın Ausgleich gefunden werden,
der allen weni1gstens die fundamentalen Rechte sıchert. Darüber hinaus ergibt sıch 1ne
Ordnung der Gerechtigkeit nach den formalen Prinzipien, VO  } denen früher die Rede
WAar, dafß jeder gyleichen Umständen auch gleich behandelt wırd.

Eın derartig nach der teleologischen Methode konzipiertes Naturrecht wırd War 1n
vielen Fällen ähnlichen Ergebnissen kommen W1e das traditionelle, doch unterwirft

mehr Entscheidungssituationen einem flexibleren Ma(fstab. Dıies oilt sowohl für die
Normierung bestimmter Einzelhandlungen, eLIw2 1mM Strafrecht, als ftür die Handlung
des Gesetzgebers selbst. Das tradıtionelle, deontologisch argumentıierende Naturrecht
tführte 1n bestimmten Grenztällen Härten, die seıne Verpflichtungskraft zweıtelhaft
erscheinen lıeßen Beispielsweise verlangt eın deontologisch konzipiertes Naturrecht
VO  } eiınem ATZt,; ılflos die werdende Multter un ıhr ınd sterben lassen, WenNnn das
Leben der Multter anders als durch die direkte Tötung des Kindes nıcht werden
kann, weıl 1ne solche direkte Tötung nach deontologischer Moral als ımmer unsıttlich
anzusehen 1St un: deshalb durch nıchts gerechtfertigt werden annn Eıne teleologisch
argumentierende Moral würde iıne Tötung des Kındes rechtfertigen, weıl als Folge
wen1gstens das Leben der Mutter wird.

K Zu dieser Unterscheidung vgl Bruno Schüller, Die Begründung siıttlicher Urteile. Typen ethischer Ar-
gumentatıon 1n der katholischen Moraltheologie (Düsseldorf
33 Selbstverständlich bleiben Handlungen, 1n denen als Folge ein sıttliıcher Unwert unmittelbar angezielt
Wır auch nach der teleologischen Methode ımmer unsıttlıch, die bewußte und beabsichtigte Ver-
führung.
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In äAhnlicher Weıise konnte sıch auf der Ebene der Gesetzgebung eın dem traditionellen
Naturrecht verpflichteter Politiker SIreNSSCHOMMEN keinem Kompromiß bereithfin-
den, der ıne Aufweichung des unbedingten Abtreibungsverbots beinhaltet hätte eLtwa

1mM Sınn einer och StrenNg ftormulierten Indikationslösung. Dabe1 darf dann keine
Raolle spielen, daß diese klare un: unerbittliche Haltung Umständen dazu führt,
daß be1 den bestehenden Mehrheitsverhältnissen 1mM Parlament das werdende Leben
durch eın schlechteres (zesetz noch weniger geschützt wird. Nach teleologischer Auftas-
SUNg ware der Politiker verpflichtet, siıch für seıine Entscheidung den voraussehbaren
Folgen der verschiedenen Gesetzesalternatıven orıentieren un jenem Kompromiß
zuzustiımmen, durch den das werdende Leben wirksamsten geschützt un das Rechts-
ewußtsein besten wachgehalten wiırd, auch wWenn das zustande kommende (58:
SetZz nıcht allen siıch berechtigten Ansprüchen genügt

Aus diesen Überlegungen versteht INa  - den Vorwurf, die neuscholastische Natur-
rechtslehre habe versaumt, „diıe Folgen bedenken, die sıch be] möglıchen Diskrepan-
ZeN 7zwischen der hinter dem (sesetz stehenden moralischen Forderung und dem moralıi-
schen Niveau des Normadressaten ergeben. Wurden Gesetze nıcht befolgt, weıl s1e
diesem Nıveau nıcht gerecht wurden un auch nıcht zZwangsweıse durchgesetzt werden
konnten, suchte kıirchliche Lehre, ANSTATTt ıhre eigene Rechtsquellenlehre in rage
stellen, Irost 1n dem Gedanken, wenı1gstens nıcht dem ‚Zeıtgeıst‘ ENTSPIE-
chen“ 34 Der 7zumindest grundsätzlich r1gorose Anspruch, für bestimmte Einzelpro-
bleme des Rechts 1 Naturrecht die eINZ1g mögliche Lösung besitzen, hat Katholiken
1n der Oftentlichkeıit nıcht selten als intolerant erscheinen lassen und stand gerade der
wiırksamen Durchsetzung der eigenen Wertvorstellungen 1m Weg

Der Einflufß des Christlichen

Aus a ll dıesen kritischen Überlegungen dürtte deurtlich geworden se1n:! Dıie neuscho-
lastische Naturrechtslehre, WwW1e S1€e lange elit das kirchenoffizielle Denken 1in Moral-
un Rechtstragen bestimmte, stellt 1Ur ine Möglichkeit mehreren dar; christliche
Normen für den Rechtsbereich systematisch begründen. Dıiıese sind christlich in dem

Sınn, da{f s1e dem Einflu{fß des Glaubens und ın der Kirche entstanden sind. Sıe
können aber nıcht 1n allen ıhren Anwendungen den ethischen Absolutheitsanspruch ei-

heben, als unveränderliches un dazu noch durch den christlichen Glauben gesichertes
Naturrecht gelten. In seiner Personwürde bleibt Z W arlr der Mensch durch allen SC-
schichtlichen Wandel hindurch wesensgleich. Er 1St aber nıcht 1n dem Sınn Naturwesen,
daß sich nıcht 1ın jeder Epoche wieder Ne  e entwerten und diesem seinem veränderten
Selbstverständnıis 1n onkreten Normen Ausdruck geben könnte un muüßte.

34 Gerhard Otte; ber geschichtliche Wirkungen des christlichen Naturrechts, 1n : Naturrecht 1ın der Kri-
tık, 67%
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Welche besondere Aufgabe kommt dem Christen bei dieser Rechtsentwicklung Zu
ıne Orıjentierung des posıtıven Rechts siıttlıchen Werten 1St unumgänglıch. Recht 1St
mehr als 1Ur iıne Summe technischer Regeln menschlichen Zusammenlebens: 1n ıhm
verbirgt sıch immer schon eın Sınnentwurf menschlicher Exıstenz überhaupt. Die christ-
lıche Offenbarung bietet ZWar keine Rechtsnormen, die unmittelbar als christliche Ver-

teldigt un posıtıviert werden könnten, ohl aber einen solchen etzten Sinnhorizont
menschlichen Daselns: Den Glauben, daß diese Welt, VO  } Gott geschaften, durch
menschliche Schuld gezeichnet un 1n Jesus Christus erlöst 1St Dıie Überzeugung, da{fß
jeder Mensch als Person für eın jenseits dieses Lebens liegendes eıl bestimmt 1St, wiırd
ebenso W1e das Gebot der christlichen Nächstenliebe WAar vielleicht nıcht Rechtsnor-
11EeN führen, die nıcht auch VO einem Niıchtchristen gefunden un anerkannt werden
könnten, aber dennoch eiınen Einfluß ausüben. Verzichten die Christen darauf, diesen
ihren Beıtrag ZUr Rechtsfindung einzubringen, werden sıch vielleicht andere weniger
humane Weltanschauungen durchsetzen. Der Ort, dem die Christen die der Jewe1-
ligen elit entsprechende sittliche Wahrheit finden, 1St aber die Kiırche 3 Trotz mancher
kritischer un auch konstruktiver Ansätze besitzt die Kiırche heute noch keine moderne
Naturrechtslehre, die den Erfordernissen und dem Bewufstseinsstand der Gläubigen
unserer eıt entspräche. uch hier MUuU das Aggiornamento weıtergehen.

Vgl Heınz Schürmann, Die Gemeinde des Neuen Bundes als der Quellort des sittlichen Erkennens nach
Paulus, 1n : Catholica 26 (1972) 15237

255


